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Dr. Peter Limmer

Notar in Würzburg 
Vorlesung: Vertragsgestaltung im Zivilrecht (Erb- und Familienrecht)

V. Verfügungen von Todes wegen

Fall: Die Eheleute Max und Monika Mischke sind bereits über 70 Jahre alt. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, die ihrerseits beide verheiratet sind und Kinder haben. 
Max und Monika Mischke möchten nun für den Fall, dass einer von ihnen stirbt, alles geregelt wissen. Zunächst soll der Längerlebende von ihnen jeweils Alleinerbe werden, nach dessen Tod die gemeinsamen Kinder. Dem Längerlebenden soll der Nachlaß des Erstversterbenden möglichst ungeschmälert zustehen. Allerdings soll auch möglichst Erbschaftssteuer gespart werden.



A. Überlegungen zur Vertragsgestaltung

Verfügungen von Todes wegen

I. Erbrechtlicher Grundsatz: Gesamtrechtsnachfolge:

Kraft Gesetzes findet im Moment des Todes des Erblassers ein Vonselbsterwerb an allen Nachlaßgegenständen statt, § 1922 Abs.1; auch der Besitz geht über, § 857. Eine Übertragung von Einzelrechten findet nicht statt. Auch die Verbindlichkeiten des Erblassers gehen über, § 1967. Der Erbe kann, falls der Nachlaß überschuldet ist, die Erbschaft ausschlagen, §§ 1942ff. Er kann weiter die Anordnung von Nachlaßverwaltung bzw. Nachlaßinsolvenz beantragen mit der Folge, dass nach §§ 1975ff. die Haftung des Erben auf den Nachlaß beschränkt ist.

Besonderheiten: 

· Geschäftsanteile an Personengesellschaften: §§ 131, 139 HGB (vgl. auch a.F. u. n.F.) und §§ 727, 736 BGB. Nur bei erbrechtlicher Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag fallen diese Geschäftsanteile in den Nachlaß. Für den Kommanditanteil gilt § 177 HGB.

· Anteile an Kapitalgesellschaften sind ohne weiteres vererblich. Nach h.M. kann weder die Vererblichkeit der Anteile ausgeschlossen, noch kann eine „qualifizierte Nachfolgeklausel“ im Gesellschaftsvertrag angeordnet werden.

· Unvererbliche Rechte sind z.B. Nießbrauch, § 1061 S.1 oder die beschränkt persönliche Dienstbarkeit, § 1090 Abs.2. Auch Unterhaltsansprüche erlöschen, §§ 1615, 1586. Die Mitgliedschaft in einem Verein erlischt, wenn die Satzung nichts anderes vorsieht, §§ 38, 40.

· Bei Versicherungen, insbesondere Lebensversicherungen, gilt § 331, wenn ein Bezugsberechtigter benannt ist. § 2301 findet keine Anwendung, weil über die Form des Vertrages das Deckungsverhältnis (Erblasser-Versprechender) entscheidet. Das Valuta-Verhältnis entscheidet über Rechtsgrund, damit das „Behaltendürfen“. I.d.R. wird hier eine Schenkung mit der Zuwendung des Leistungsanspruchs mit dem Tode vollzogen, damit wirksam sein, §§ 518 Abs.2, 331 Abs.1, vgl. BGHZ 66, S.8, S.12.

· Für die Mietwohnung (Anspruch auf Gebrauchsgewährung) gilt § 569a BGB: Der Ehegatte bzw. die Familienangehörigen treten in den Vertrag ein.
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II. <DIV class=dick>Gesetzliche Erbfolge</DIV>
Gesetzliche Erben mangels einer Erbenbestimmung des Erblassers sind einerseits seine Verwandten und andererseits sein Ehegatte. Verwandte sind, von dem Ehegatten abgesehen, die Blutsverwandten des Erblasser (nicht etwa Schwägerin, Schwiegersohn) folgend dem alten deutsch rechtlichen Grundsatz:  

"Das Gut rinnt wie das Blut". 

Das Gesetz teilt die Verwandten, in mehrere Ordnungen ein, mit der rechtlichen Folge, daß das Vorhandensein eines Verwandten einer vorhergehenden Ordnung alle Verwandten der nachfolgenden Ordnung ausschließt. 

siehe Schaubild, Anhang

Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge (Kinder, Enkel, usw.) des Erblassers, Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern des Verstorbenen und deren Abkömmlinge.  
  

Dabei ist folgendes wesentlich:  
  

die jeweils dem Erblasser nähere Ordnung schließt die entferntere aus;  
innerhalb einer Erbenordnung erben zuerst die am nächsten verwandten Überlebenden: Kinder vor Enkel (1. Ordnung), Eltern vor Geschwistern (2. Ordnung), Großeltern vor Onkel und Tanten;  
mehrere Verwandte innerhalb einer Rangordnung (Kinder, Eltern usw.) erben zu gleichen Teilen. 

Außer den Verwandten des Verstorbenen hat auch der Ehegatte ein gesetzliches Erbrecht. Die gesetzliche Erbfolge von Verwandten ändert sich also, wenn der oder die verstorbene verheiratet war und der Ehegatte noch lebt.  

Mit der Ehescheidung entfällt das Erbrecht.  

Die Höhe des Erbteils des überlebenden Ehegatten (Erbquote) kann unterschiedlich ausfallen.  Die richtet sich zum einen danach, ob und welche Verwandte des Verstorbenen ebenfalls erben und sie ist zum anderen davon abhängig, in welchem Güterstand die Eheleute gelebt haben.  

Ist ein Großelternteil verstorben, erbt der überlebende Ehegatte auch dessen Anteil  Der überlebende Ehegatte erbt also grundsätzlich neben den Verwandten der ersten Ordnung zu ¼ neben den Verwandten der zweiten Ordnung zu ½ als gesetzlicher Erbe.  Sind solche Verwandten nicht vorhanden, so erhält der Ehegatte den gesamten Nachlaß.  

Abhängig vom ehelichen Güterstand, kann sich der Erbschaftsanspruch des überlebenden Ehegatten erhöhen.  

Im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft erhält der Ehegatte zum Ausgleich des Zugewinns als Erbanspruch ein weiteren ¼ des Nachlasses und zwar gleichgültig, ob ein Zugewinn überhaupt erzielt wurde.  

Lebten die Ehegatten im Güterstand der Gütertrennung findet kein Zugewinnausgleich statt. Der Ehegatte erbt ½ bei zwei Kindern 1/3 und bei mehr als zwei Kindern ¼ des Vermögens. 

<DIV class=status> </DIV>
</TBODY>

	
	</TBODY>


II. Testament

Soweit der Erblasser nicht in einem Testament oder Erbvertrag etwas abweichendes festgelegt hat, tritt die gesetzliche Erbfolge ein, vgl. §§ 1937, 1941. 
Ein Testament kann der Erblasser nur persönlich errichten, § 2064. Neben dem öffentlichem Testament (notariell beurkundet, §§ 2231 Nr.1, 2232) kann der Erblasser ein handschriftliches Testament unter Beachtung der in § 2247 angeführten Erfordernisse errichten. Vorteil des öffentlichen Testaments: rechtskundige Beratung, ersetzt im Grundbuchverfahren den Erbschein, geringe Gefahr des Verlusts, der Unterdrückung, Fälschung.
Voraussetzung ist, dass der Erblasser testierfähig ist, § 2229, was der Notar zu überprüfen hat, § 28 BeurkG.
Das (Einzel-)Testament wird abgeändert bzw. aufgehoben durch Widerruf (durch Widerrufstestament oder Vernichtung), durch ein späteres inhaltlich abweichendes Testament oder, beim öffentlichen Testament, durch Rücknahme aus der Verwahrung, § 2256.
Eine bedingte Erbeinsetzung ist möglich, vgl. §§ 2074ff., allerdings darf die Zuwendung nicht von der Willkür oder dem billigen Ermessen eines Dritten abhängen, vgl. § 2065. Die Erklärung ist nach § 133 auslegbar, § 2084 sieht für den Fall der Mehrdeutigkeit die „wohlwollende“ Auslegung vor. Grenze der Auslegung ist die Formbedürftigkeit: Der Wille des Erblassers muß in dem Testament seinen Niederschlag gefunden haben („Andeutungstheorie“, BGHZ 84, S.41).

III. Gemeinschaftliches Testament

Das gemeinschaftliche Testament bietet Ehegatten eine Formerleichterung nach § 2267 gegenüber der allgemeinen Vorschrift des § 2247. Regelmäßiger Wille der Ehegatten ist, das „gemeinsame“ (vgl. § 1363 Abs.2 S.1!) Vermögen zunächst dem längerlebenden Teil, nach dessen Ableben den gemeinsamen Kindern zukommen zu lassen. 

Dies kann grundsätzlich auf zwei Wegen erreicht werden:
a) Jeder Ehegatte setzt den anderen als Vor- und die gemeinsamen Kinder als Nacherben und Ersatzerben ein (Trennungslösung). Beim zweiten Erbfall werden die Kinder aus verschiedenen Berufungsgründen Erben, da die Nachlässe getrennt bleiben.
b) Beide Ehegatten setzen sich als Alleinerben ein und bestimmen, dass nach dem Tode des Zuletzversterbenden der (Gesamt-)Nachlaß an die Kinder als „Schlußerben“ fallen soll (Einheitslösung).

Welche Lösung gewollt ist, ist durch Auslegung des Willens der Erblasser zu ermitteln (Wird Vermögen als Einheit angesehen?, Soll der Überlebende völlig frei verfügen können? Der verwendete Wortlaut ist nicht unbedingt entscheidend!). Erst wenn auch nach der Auslegung des Testaments Zweifel bleiben, greift die Auslegungsregel des § 2269 ein: Das Gesetz hat sich für die Einheitslösung entschieden.

Das gemeinschaftliche Testament erzeugt nach dem Ableben des erstversterbenden Ehegatten für wechselbezügliche Verfügungen Bindungswirkung, d.h. diese können nicht mehr widerrufen werden, § 2271 Abs.2. Eine Verfügung ist wechselbezüglich, wenn sie der eine Ehegatte nicht ohne die Verfügung des anderen getroffen hätte und beide Verfügungen miteinander „stehen und fallen“ sollen. – Auslegungsfrage, deshalb wird in einem notariellen Testament i.d.R. eine Aussage darüber getroffen, welche Verfügungen wechselbezüglich sind. Zu Lebzeiten beider Ehegatten gilt §§ 2271 Abs.1, 2296: Widerruf durch notarielle Erklärung, die zugehen muß (durch Überstellung des Originals bzw. einer Ausfertigung, § 2296 Abs.2 S.1, § 130; Zustellung ist aus Beweisgründen zweckmäßig, § 132).

Das gemeinschaftliche Testament wird unwirksam, wenn die Ehe gescheitert ist, vgl. §§ 2268, 2077.

In entsprechender Anwendung des § 2287 wird der Zuwendungsempfänger bei einer wechsebezüglichen Verfügung ab dem Zeitpunkt vor beeinträchtigenden Schenkungen des überlebenden Ehegatten geschützt, ab welchem das gemeinsch. Testament bindend wird.



IV. Erbvertrag

Mit dem Erbvertrag steht auch Nichtverheirateten ein Gestaltungsmittel zur Verfügung, mit dem sie letztwillige Verfügungen mit bindender Wirkung treffen können, §§ 2289ff.. Die Bindungswirkung tritt im Unterschied zum gem. Testament bereits mit Vertragsschluß ein, von diesem Zeitpunkt an ist der Vertragserbe auch vor beeinträchtigenden Schenkungen geschützt, § 2287.

Der Erbvertrag muß notariell beurkundet werden, § 2276, der/die Erblasser können sich nicht vertreten lassen, § 2274 (Formerleichterung bei Verbindung mit einem Ehevertrag, § 2276 Abs.2, § 1410).
In einem Erbvertrag muß mindestens eine vertragsmäßige Verfügung enthalten sein, vgl. § 2278. Daneben können in beliebigen Umfang einseitige Verfügungen getroffen werden, § 2299. 

Der Vertrag sowie einzelne vertragsmäßige Verfügungen können von den Vertragsbeteiligten nach Maßgabe der §§ 2290-2292 aufgehoben werden. Daneben kann der Rücktritts vom gesamten Vertrag nach §§ 2293ff. möglich sein. Einseitige Verfügungen können frei widerrufen werden, § 2299. Von der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Vertragschließenden sich vorbehalten können, einzelne oder alle vertragsmäßige Verfügungen abzuändern – Grund: Die Vertragsteile entscheiden darüber, inwieweit sie sich ihrer Testierfreiheit begeben. Auch eine Einwilligung des anderen Vertragsteils in eine abweichende Verfügung ist möglich, muß aber in der für die Vertragsaufhebung vorgesehenen Form erfolgen (vgl. BGHZ 108, S.252).



V. Grenze der Gestaltungsfreiheit: Das Pflichtteilsrecht

§§ 2203ff. schränken die Testierfreiheit insoweit ein, als nahe Familienangehörige nicht völlig von jeder Beteiligung am Nachlaß ausgeschlossen werden können. Der Pflichtteilsanspruch ist jedoch nicht eine dingliche Beteiligung am Nachlaß als Mitglied der Erbengemeinschaft, sondern lediglich ein Zahlungsanspruch in Höhe des Wertes der Hälfte des gesetzl. Erbteils, § 2303 Abs.1 S.2. Dieser Anspruch gegen den/die Erben verjährt schnell gem § 2332.

Pflichtteilsberechtigt sind Abkömmlinge (Achtung, können auch Enkel sein, § 1924), Ehegatten und Eltern. Auch beim Versterben nur eines Elternteils entsteht der Pflichtteilsanspruch der Kinder!

Der Erblasser kann sich auch nicht dadurch dem Pflichtteilsanspruch entziehen, dass er einen Erbteil durch Gestaltungsmittel „entwertet“, § 2306: Beschränkungen gelten als nicht angeordnet, wenn das Zugewendete kleiner/gleich dem Pflichtteil ist; übersteigt die Zuwendung den Pflichtteil, kann der Berechtigte das Erbe ausschlagen und den unbeschränkten Pflichtteil verlangen. 

Auf den Pflichtteil muß sich der Berechtigte i.R.d. § 2315 lebzeitige Zuwendungen des Erblassers anrechnen lassen. 
Einer Minderung des Nachlasses durch lebzeitige Schenkungen des Erblassers beugt § 2325 vor (Problem: Fristbeginn nach Abs.3 erst mit wirtschaftl. Ausgliederung eines Gegenstandes/spürbarem Vermögensverlust – BGHZ 98, S.226; 102, S.289; Achtung: Fristbeginn bei Ehegatten). 

Eine Entziehung des Pflichtteils ist nur unter den engen Voraussetzungen der §§ 2333ff. möglich. Für die Form und Inhalt gilt § 2336: der Kernsachverhalt, aus dem der Entziehungsgrund folgt, muß dabei angegeben werden.



VI. Erbverzicht

Möglich durch Vertrag mit dem Erblasser, der der notariellen Beurkundung bedarf, § 2348. Der Verzicht kann auf das Pflichtteilsrecht und dabei auch „gegenständlich“ beschränkt werden. Er erstreckt sich im Zweifel auch auf Abkömmlinge, § 2349.



VII. Einzelne erbrechtliche Gestaltungsmittel

1. Vermächtnis
Abgrenzung zur Erbeinsetzung: § 2087 Zuwendung einzelner Gegenstände ist Vermächtnis. Der vermächtnishalber Bedachte kann von dem Beschwerten (§ 2147: Erbe oder Vermächtnisnehmer beim Untervermächtnis) die Leistung des zugewendeten Gegenstandes fordern, § 2174. Hier findet kein „Vonselbsterwerb“ statt, sondern zur Erfüllung ist Rechtsakt des Beschwerten erforderlich. 
Auch dem Erben kann ein Vorausvermächtnis (Abgrenzung zur Teilungsanordnung) zugewendet sein, § 2150.

2. Vor-/ Nacherbschaft
Grund für die Anordnung ist die Möglichkeit der Steuerung des Nachlasses über eine weitere Generation: Zwar soll dem Vorerben, nicht jedoch den Erben des Vorerben der Nachlaß zustehen. Folglich wird der Vorerbe nur „zunächst“ Erbe, später (§ 2106) soll der Nacherbe, der bis dahin ein Anwartschaftsrecht besitzt, Erbe des Erblassers sein. 
Dem Vorerben stehen die Nutzungen des Nachlasses zur Verfügung, die Substanz soll dem Nacherben erhalten bleiben. Neben dem Eigenvermögen des Vorerben bildet der Nachlaß ein Sondervermögen, über das der Vorerbe nicht unbeschränkt verfügen kann, vgl. §§ 2112ff.; zugleich ist dieses vor Zwangsvollstreckungsmaßnahmen der Eigengläubiger des Vorerben geschützt, § 2115. Zustimmung des Nacherben schließt seine Beeinträchtigung aus.

3. Auflage
§§ 1940, 2192ff.: Auferlegung einer Verpflichtung ohne Zuwendung. Der Begünstigte hat daher keinen Anspruch auf Vollziehung. Gegenstand kann alles sein, zu dem man sich schuldrechtlich verpflichten kann. Anspruch auf Erfüllung steht nur den in § 2194 genannten Personen zu.

4. Testamentsvollstreckung
TV wird angeordnet, wenn der Erblasser auf das künftige Schicksal seines Vermögens Einfluß nehmen will. Der Erbe wird zwar Inhaber des Vermögens, kann darüber aber nicht verfügen solange und soweit die Verfügungsbefugnis dem TV zusteht, §§ 2205, 2208, 2211. 
Zur bloßen Ausführung von letztwilligen Verfügungen kann Abwicklunsvollstreckung, § 2203, zur dauerhaften Verwaltung nach § 2209, Dauervollstreckung angeordnet werden. 
Auch hier bildet sich neben dem Eigenvermögen des Erben ein Sondervermögen, über das der Erbe – weitergehend als bei der Nacherbschaft - nicht verfügen kann. Entsprechend ist der Nachlaß auch vor den Eigengläubigern des Erben geschützt, § 2214.


B. Erbschaftssteuer

	 

	 
	Für die Ermittlung der genauen Höhe der Steuer sind verschiedene Faktoren relevant. Hierzu zählen neben der Steuerklasse und dem Steuersatz insbesondere die Wertansätze sowie die (sachlichen und persönlichen) Freibeträge.
Bezüglich der Wertansätze gilt z.B., dass bei Privatvermögen Grundstücke mit dem Steuerwert, Wertpapiere mit dem Börsenkurswert und sonstige Gegenstände mit dem Verkehrswert anzusetzen sind. Maßgebend ist insoweit der Wert am Todestag (Stichtagsprinzip). Bei Pfandbriefen, Sparbriefen, Bundesschatzbriefen und Bankguthaben gehören zum Wert daher auch noch die bis zum Todestag rechnerisch aufgelaufenen Zinsen.
Erbschaftssteuerpflichtige Vorgänge sind: 

· Der Erwerb von Todes wegen, also durch Erbanfall; dazu gehören u.a. alle Erwerbe aufgrund gesetzlicher Erbfolge, Testament, Erbvertrag, Vermächtnis, Pflichtteil 

· der Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall 

· jeder Vermögensvorteil aufgrund eines vom Erblasser geschlossenen Vertrages zugunsten eines Dritten 

· Zweckzuwendungen von Todes wegen; das sind Zuwendungen, die unter der Auflage geleistet werden, dass sie zugunsten eines bestimmten (nicht eigenen) Zwecks verwendet werden und einem unbestimmten Personenkreis zugute kommen.
	 

	
	

	
	Da im Erbschaftssteuerrecht auch die Schenkungssteuer geregelt ist, gelten nachfolgende Ausführungen auch für das Schenkungssteuerrecht.

Der zur Berechnung der Steuer maßgebliche Stichtag ist grundsätzlich der Todestag des Erblassers bzw. Schenkungstag.

Die Höhe der zu zahlenden Erbschaftssteuer bzw. Schenkungssteuer richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen der Erben bzw. Beschenkten. Dabei wird in drei Steuerklassen aufgeteilt:

· für den Ehegatten 307.000 EUR 

· für Kinder, Enkel (wenn ihre Eltern verstorben sind) und Stiefkinder 205.000 EUR 

· für alle anderen Erwerber der Steuerklasse I 51.200 EUR 

· für alle Erwerber der Steuerklasse II 10.300 EUR 

· für alle Erwerber der Steuerklasse III 5.200 EUR 

· beschränkt Steuerpflichtigen steht nur ein Freibetrag von 1.100 EUR zu. 

Die Übertragung des zu eigenen Wohnzwecken genutzten Hausgrundstücks zu Allein- oder Miteigentum auf den Ehegatten ist steuerfrei.

Die Vereinbarung des Güterstandes der Gütergemeinschaft ist eine Schenkung, die bei Überschreitung des Freibetrages von 307.000 EUR schenkungssteuerpflichtig ist.

Die Zahlung des Zugewinnausgleiches ist schenkungssteuerfrei, wenn

· die Ehe geschieden wird 

· innerhalb der intakten Ehe der Güterstand geändert wird 

· oder der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet wird.


	

	I. Steuerklassen 

Steuerklasse I
Steuerklasse II 
Steuerklasse III
1. Ehegatten 

2. Kinder, Stiefkinder und deren Kinder

3. Eltern und Großeltern

1. Geschwister und deren Kinder 

2. Schwiegerkinder 

3. Schwiegereltern

4. geschiedene Ehegatten

5. bei Schenkung: Eltern, Großeltern

alle übrigen
II. Die Steuersätze

Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschließlich €
Steuersatz in Prozent 
Steuerklasse I
Steuerklasse II
Steuerklasse III 
52.000
7
12
17
256.000
11
17
23
512.000
15
22
29
5113.000
19
27
35
12.783.000
23 
32
41
25.565.000
27 
37
47
darüber
30 
40 
50
III. Freibeträge

Allgemeine Freibeträge 

1. Ehegatten
307.000.- €
2. Kinder
205.000.- € 
3. übrige Personen der Steuerklasse I
51.200.- € 
4. Personen der Steuerklasse II
10.300.- €
5. Personen der Steuerklasse III
5.200.- €



VIII. Muster

Gemeinschaftliches Testament

Heute, den fünfzehnten Dezember zweitausenddrei,

- 15. Dezember 2003 -

erschien2 IF  < 2 "" "en" 
en
 vor mir,

L if  = "F" "Herbert  F r i e d e r i c h ," "" 

 if L = "L" "Dr. Peter  L i m m e r ," "" 
Dr. Peter  L i m m e r ,

Notar in Würzburg,

an der Amtsstelle in 97070 Würzburg, Marktplatz 24:

Herr A

Frau A

2 IF  > 1 "Die" m IF  = "m" "Der" "Die" 
seiner

Die
 Erschienene2 IF  > 1 "n"
n
 er​klärte2 IF  > 1 "n"
n
, vor mir ein Testament er​richten zu wollen und ersuchte2 IF  > 1 "n"
n
 mich um dessen Beur​kundung.

2 IF  > 1 "Die" m IF  = "m" "Der" "Die" 
seiner

Die
 Erschienene2 IF  > 1 "n"
n
 er​klärte2 IF  > 1 "n"
n
, ausschließlich die deutsche Staatsan​gehörigkeit zu besitzen.

Durch den persönlichen Eindruck und durch die mit 2 IF  > 1 "den" m IF  = "m" "dem" "der" 
seiner

den
 Erschienenen geführte Unterredung habe ich mich von 2 IF  > 1 "deren" m IF  = "m" "seiner" "ihrer" 
seiner

deren
 vollen Geschäfts- und Testierfähigkeit überzeugt. Die Zuziehung von Zeugen war weder aus gesetzlichen Grün​den erforderlich noch seitens 2 IF  > 1 "der" m IF  = "m" "des" "der" 
seiner

der
 Erschienenen erwünscht.

Sodann erklärte2 IF  > 1 "n"
n
 mir 2 IF  > 1 "die" m IF  = "m" "der" "die" 
seiner

die
 Erschienene2 IF  > 1 "n"
n
 2 IF  > 1 "ihren" m IF  = "m" "seinen" "ihren" 
seiner

ihren
 letzten Willen zur notariellen Niederschrift mündlich wie folgt:


Vorbemerkungen

Wir haben am [Datum:» vor dem Standesbeamten in [Ort:» die beider​seits erste Ehe miteinander geschlossen.

Aus dieser Ehe sind [Anzahl:» Kinder hervorgegangen, [Namen:»

Andere Kinder haben und hatten wir nicht.

Wir haben kein Auslandsvermögen und sind auch nicht an einer Personen- oder Handelsgesellschaft beteiligt.

Einen Ehevertrag haben wir bisher nicht geschlossen.

In der Verfügung über unseren Nachlass sind wir weder durch Erbvertrag noch durch gemeinschaftliches Testa​ment gebun​den. Rein vorsorglich heben wir alle bisher errichteten Verfügungen von Todes wegen auf.

Letztwillige Verfügungen

IX. 
Erbeinsetzung nach dem Erstversterbenden

Wir setzen uns hiermit gegenseitig zu

A l l e i n e r b e n

ein, so dass nach dem Tod des Erstversterbenden der überlebende Ehegatte der alleinige und ausschließliche Erbe des Erstversterbenden sein wird.

Ersatzerben sind die Schlusserben entsprechend der unten getroffenen Regelung.

X. Bindung

Die gegenseitige Erbeinsetzung in Ziffer 1. soll wechselbezüglich sein, so dass die Unwirksamkeit der Verfügung des einen von uns auch die Unwirksamkeit der Verfügung des anderen zur Folge hat.

XI. Schlusserbeneinsetzung

Der Längstlebende von uns bestimmt einseitig, in jeder​zeit widerruflicher Weise unsere gemeinschaftlichen Kinder 

zu seinen Erben zu gleichen Teilen.

Ersatzerben sind jeweils deren Abkömmlinge nach Stämmen zu unter sich gleichen Teilen. Fällt eines unserer Kinder ohne Hinterlassung von Abkömmlingen weg, wächst dessen Stammanteil dem anderen Kind gemäß § 2094 BGB an.

XII. Gleichzeitiges Versterben

Sofern wir beide gleichzeitig versterben, oder einer gemeinsamen Gefahr erliegen, bei der ein Vorversterben eines Ehegatten vor dem anderen nicht mehr festgestellt werden kann, trifft jeder von uns die Verfügung von Todes wegen hinsichtlich der Schlusserben nach vorstehender Ziffer für seinen Nachlass.

XIII. Widerruflichkeit

Es ist unser Wille, dass jeder von uns die in vorstehender Ziffer 3. getroffenen Bestimmungen bzgl. der Schlusserben einseitig wi​derrufen und ändern und weiter nach dem Ableben des Erst​versterben​den über das ererbte und sein eigenes Vermögen frei ver​fügen kann.

XIV. Vermächtnisanordnung

[Ich/wir:» beschwere[n meinen/unseren:» Erben mit folgendem

Vermächtnis:

[???:» erhalten zu gleichen Anteilen das im Nachlass befindliche Bargeld sowie sämtliche Restguthaben auf allen Konten bei allen Geldinstituten, bei denen [ich/der Längstlebende von uns:» Konten unterhalte/unterhält - ohne Rücksicht darauf, welcher Art diese Konten sind - einschließlich aller Wertpapiere.

Ersatzvermächtnisnehmer der vorstehend Bedachten sind jeweils deren Abkömmlinge gemäß der gesetzlichen Erbfolgeordnung. Sind solche nicht vorhanden oder fallen diese weg, so kommt das Vermächtnis insoweit zum Wegfall.

Die Vermächtnisse sind unverzüglich nach meinem Tod/nach dem Tod des Letztversterbenden von uns zu erfüllen. Soweit ein Vermächtnisnehmer Erbe wird, erhält er das ihm Zugewandte als Vorausvermächtnis.

XV. Anfechtung

Sämtliche vorstehenden Verfügungen sind ohne Rücksicht darauf, ob und welche Pflichtteilsberechtigte wir hinterlassen getroffen. Eine Anfechtung übergangener oder künftiger Pflichtteilsberechtigter ist ausgeschlossen.

XVI. Unwirksamkeit

Bei Auflösung oder Nichtigkeit unserer Ehe sollen die vorstehenden Verfügungen von Todes wegen in vollem Umfang unwirksam sein. Dies gilt auch wenn beim Tode eines Ehegatten ein Scheidungs- oder Aufhebungsantrag rechtshängig ist.

XVII. Belehrungen

Wir sind über die Wirkungen der in diesem Testament getroffenen letztwilligen Verfügungen und über das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht belehrt worden. Wir wurden ferner belehrt, dass das vorstehende Testament zu Lebzeiten beider Ehegatten widerrufen werden kann und dass der Widerruf der notariellen Beurkundung bedarf.

Wir wurden ferner darauf hingewiesen, dass Zahlungen aus Verträgen zugunsten Dritter auf den Todesfall (z.B. Lebensversicherung, Sparkonten) unmittelbar dem etwaigen eingesetzten Bezugsberechtigten zustehen und deshalb nicht in den Nachlass fallen.

XVIII. Kosten und Abschriften

Wir tragen die Kosten dieser Urkunde und ersuchen um Er​teilung einer beglaubigten Abschrift für uns. Der Notar wird ermächtigt, eine beglaubigte Abschrift offen in seiner Urkundensammlung zu verwahren.

Alternative

Der überlebende Ehegatte ist berechtigt, die für den Todesfall des Zuletztversterbenden getroffenen Verfügungen in einseitiger Weise beliebig abzuändern oder aufzuheben, jedoch nur im Kreise der gemeinschaftlichen Abkömmlinge. Verfügungen zugunsten dritter Personen sind nicht zulässig. Zulässig ist jedoch auch die Anordnung einer Testamentsvollstreckung beliebigen Inhalts und die Bestimmung des Testamentsvollstreckers.

